
AFONO-LIZENZBEDINGUNGEN 

 

WICHTIG - BITTE SORGFÄLTIG LESEN:  

Der nachfolgende Endbenutzer-Lizenzvertrag („EULA") ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen 
Ihnen als natürlicher oder als juristischer Person und der Afono GmbH („Afono“), Idastraße 32, 
04315 Leipzig, Tel. 0341/33157820, als Hersteller der von Ihnen erworbenen Computersoftware 
„Afono 365“, samt zugehöriger Medien, gedruckter Materialien und Dokumentationen 
(„Produkt"). Eine Ergänzung oder ein Nachtrag zu diesem EULA liegt dem Produkt 
möglicherweise bei. 

 

1. VERTRAGSSCHLUSS 

Sie erklären sie sich mit den Bestimmungen dieses EULA einverstanden, indem sie das Produkt 
herunterladen, kopieren, installieren oder nutzen. Dadurch kommt ein Lizenzvertrag zwischen 
Ihnen und Afono zustande. Sollten sie damit nicht einverstanden sein, dürfen sie das Produkt 
nicht herunterladen, kopieren, installieren oder nutzen. 

 

2. LIZENZGEWÄHRUNG / ERLAUBTE NUTZUNGEN 

Unter der Bedingung, dass Sie sämtliche Bestimmungen dieses EULA einhalten und 
vorbehaltlich der Regelungen in ZiƯ. 8. und 9. gewährt Ihnen die Afono GmbH die folgenden 
nicht ausschließlichen, sachlich auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch beschränkten Rechte 
(Lizenzen): 

 

a) Nutzungsumfang. Das Produkt wird pro Nutzer lizensiert.  

b) Zeitliche Beschränkung: Die Testversion berechtigt Sie zur Nutzung des Produkts für 30 
Tage. Die Jahreslizenz berechtigt Sie zu der Nutzung des Produkts für ein Jahr (jeweils gerechnet 
ab erstmaliger Aktivierung).  

c) Speicherung/Netzwerkverwendung. Sie sind berechtigt, das Produkt auf einer beliebigen 
Anzahl von Arbeitsstationscomputern und/oder Servern zu speichern oder zu installieren.  

d) Weitergabe an Dritte. Sie sind berechtigt, das Produkt und die Lizenz nach Buchst. a) an 
einen anderen Endbenutzer (Dritten) weiter zu übertragen. Die Weiterübertragung ist Afono 
anzuzeigen. Sie muss alle Komponenten, Medien, gedruckten Materialien, diesen EULA und 
sofern vorhanden, das Certificate of Authenticity (Echtheitszertifikat) umfassen. Sie darf nicht 
als indirekte Übertragung, beispielsweise als Leasing- oder Kommissionsgeschäft, erfolgen. Vor 
der Übertragung muss der Dritte allen Bestimmungen dieses EULA zustimmen. Die Übertragung 
setzt schließlich voraus, dass Sie selbst das Produkt deinstalliert und alle Kopien des Produkts, 
die sich in ihrem Besitz befinden, vernichtet haben.  

 

e) Schnittstellen. Sie können von Afono, die insoweit keine Rechtspflicht triƯt, auf Anfrage 
die zur Erstellung eines interoperablen Programms notwendigen Schnittstelleninformationen 
erhalten. Diese Informationen dürfen nur zur Erstellung eines interoperablen Programms, 



welches nicht wesentlich ähnliche Ausdrucksform hat, verwendet werden und nur bei 
zwingender Erforderlichkeit zu diesem Zweck weitergegeben werden. 

 

 

3. KEINE LIZENZGEWÄHRUNG / VERBOTENE NUTZUNGEN 

Alle Ihnen in diesem EULA nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben Afono vorbehalten. 
Insbesondere folgende Nutzungen sind verboten: 

a) Ausschließliche Nutzung. Jeder Nutzer darf nur seinen eigenen Zugang nutzen. Die 
Nutzung des Produkts durch Personen, die keinen eigenen Zugang besitzen, ist nicht gestattet. 
Der ZugriƯ auf den nutzergebundenen Zugang darf einem anderen als dem namentlich 
benannten Nutzer nicht gewährt werden.  

b) Änderungen. Außerhalb der zur bestimmungsgemäßen Nutzung notwendigen und unter 
Nr. 2. genannten Handlungen dürfen Sie ohne Zustimmung von Afono keinerlei Änderungen, 
Übersetzungen oder Vervielfältigungen des Produkts vornehmen, auch nicht teilweise oder 
vorübergehend, gleich welcher Art und mit welchen Mitteln. Eine unzulässige Vervielfältigung 
stellt auch der Ausdruck des Programmcodes dar. Änderungen, zu denen nach Treu und 
Glauben die Zustimmung nicht verweigert werden kann, sind gestattet. 

c) Vermietung und Verleih. Sie sind nicht berechtigt, das Produkt zu vermieten, zu 
verleasen oder zu verleihen. 

d) Unkorrekte Produktregistrierung. Die Registrierung jeder Softwarelizenz hat 
wahrheitsgemäß und vollständig auf den tatsächlichen Nutzer zu erfolgen.  

e) Zurückentwicklung, Dekompilierung und Disassemblierung. Sie sind nicht berechtigt, 
das Produkt zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), zu dekompilieren oder zu 
disassemblieren.  

f) Fehlerberichtigung. Sie sind nicht berechtigt das Produkt umzuarbeiten, anzupassen 
oder zu verändern. Produktfehler sind Afono unverzüglich anzuzeigen. Nach unverzüglicher 
Anzeige werden Produktfehler durch Afono behoben. 

g) Kennzeichnungen. Produktkennzeichnungen, insbesondere Urheberrechtsvermerke, 
Marken, Seriennummern oder ähnliches dürfen nicht verändert, unkenntlich gemacht oder 
entfernt werden. 

 

4. EIGENTUM UND SCHUTZRECHTE 

Das Produkt ist durch nationale und internationale Gesetze und Abkommen geschützt. 
Sämtliche Eigentums- und Inhaberrechte sowie das geistige Eigentum in Bezug auf das Produkt, 
insbesondere Urheberrechte und andere gewerbliche Schutzrechte, verbleiben bei Afono. 

 

5. UPDATES 

Dieser EULA gilt auch für Updates oder Ergänzungen des Produkts, es sei denn, mit dem Update 
oder der Ergänzung werden zugleich andere EULA-Bestimmungen geliefert.  



Um ein als Update gekennzeichnetes Produkt benutzen zu können, müssen Sie zuerst über eine 
Lizenz für ein Produkt verfügen, das von Afono als für das Update berechtigt 

gekennzeichnet ist. Sie sind dazu verpflichtet, ein von Afono für das berechtigte Produkt zur 
Verfügung gestelltes Update unverzüglich zu installieren.  Nach dem Update sind Sie nicht mehr 
zur Verwendung des Ausgangsprodukts berechtigt. Afono darf im Rahmen der allgemeinen 
Produktpolitik über Updates und Upgrades hinausgehende Änderungen, Ergänzungen, 
Erweiterungen und Einschränkungen des Vertragsprodukts vornehmen, insbesondere neue, mit 
den vorhandenen Produkten im Zusammenhang stehende Produkte in den Vertrag integrieren 
sowie einzelne Vertragsprodukte abkündigen. Drei Monate vor Wirksamwerden einer solchen 
Abkündigung hat Afono, sofern dies zumutbar ist, Sie schriftlich über diese zu unterrichten, in 
diesem Fall besteht für Sie und Afono ein Recht zur außerordentlichen Kündigung.  

 

6. GELTUNGSDAUER UND BEENDIGUNG 

Dieser EULA tritt an dem Tag in Kraft, an dem Sie das Produkt zum ersten Mal herunterladen, 
kopieren, installieren oder nutzen, je nachdem, was zuerst eintriƯt. Die Bestimmungen bleiben 
in Kraft, bis dieser EULA wirksam gekündigt wird. 

Sie und Afono können diesen EULA jederzeit und gleich aus welchem Grund kündigen. Die 
Kündigung wird in dem Zeitpunkt wirksam, an dem Sie die Kündigung von Afono oder Afono Ihre 
Kündigung erhalten haben (Zugang). Ist eine Übermittlung der Kündigung auf Grund falscher 
Registrierungsangaben nicht möglich (Abschnitt 3.d) pausiert das Nutzungsrecht bis zur 
Bekanntgabe der korrekten  

Zustelladresse durch den Nutzer. 

Dieser EULA tritt automatisch außer Kraft, wenn Sie seine Bestimmungen nicht einhalten. Mit 
Beendigung des EULA, gleich aus welchem Grund, dürfen Sie das Produkt nicht weiter 
verwenden, Sie müssen es sofort deinstallieren und alle Kopien des Produkts, die sich in Ihrem 
Besitz befinden, vernichten. 

 

7. DATENNUTZUNG 

Sie stimmen zu, dass Afono und deren verbundene Unternehmen berechtigt sind, die nicht 
personenbezogenen, technischen Daten zu sammeln und für alle Zwecke – insbesondere zur 
Fehlerbehebung und Weiterentwicklung – zu benutzen, die Sie im Rahmen der Nutzung der 
Software und von Supportleistungen im Hinblick auf das Produkt zur Verfügung stellen. Afono 
verpflichtet sich, solche Daten ausschließlich anonym zu verwenden. 

Ihre personenbezogenen Daten werden nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, 
insbesondere denen der DS-GVO, erhoben, verarbeitet und genutzt (z.B. zur Durchführung 
dieses Vertrages, zur Erbringung des Supports etc.). 

 

8. NICHT ZUM WEITERVERKAUF BESTIMMTE PRODUKTE  

Ein Produkt, das ausdrücklich als „Nicht zum Weiterverkauf bestimmt" oder „NFR" (Not For 
Resale) oder „HV“ (Händlerversion) oder Schulungsversion gekennzeichnet ist, darf nicht 



weiterverkauft, übertragen oder zu anderen Zwecken als zu Demonstrations-, Test- oder 
Bewertungszwecken benutzt werden.  

 

9. PRODUKTE ALS SCHULVERSION 

Um ein Produkt zu benutzen, das als „Schulungsversion" oder „AE" (Academic Edition) 
gekennzeichnet ist, müssen Sie eine berechtigte Benutzerin oder ein berechtigter 

Benutzer einer staatlich anerkannten Ausbildungseinrichtung sein. 

 

10. INSTANDHALTUNG / GEWÄHRLEISTUNG 

Direktvertrieb. Für den Direktvertrieb durch Afono gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) von Afono, einschließlich der dortigen Regelungen zur  
Instandhaltung bzw. Gewährleistung bei Mängeln oder Fehlern des Produkts. 

Händlervertrieb. Sofern Sie das Produkt von einem Händler und nicht von Afono direkt erworben 
haben, stehen Ihnen ausschließlich im Rahmen der Geschäftsbedingungen, die zwischen Ihnen 
und dem Händler vereinbart wurden, und den gesetzlichen Regelungen dem Händler gegenüber 
Gewährleistungsrechte zu. Wenn Mängel oder Fehler auftreten, wird Afono jedoch mit seinen 
Vertriebspartnern zusammenarbeiten. Ziel ist grundsätzlich die schnellstmögliche 
Mängelbeseitigung bei dem BetroƯenen. 

Garantie. Afono räumt Ihnen keine Garantien ein. Afonos Vertriebspartner sind nicht berechtigt, 
im Namen von Afono Garantien einzuräumen.  

 

11. HAFTUNG 

Die Haftung von Afono für Nutzungsbeeinträchtigungen infolge einer unsachgemäßen 
Installation, Bedienung oder Wartung sowie insbesondere durch eine Nutzung der 
Vertragsprodukte unter nicht der Hard- und Softwareumgebung entsprechenden, durch die der 
Software beigefügte Anwendungsdokumentation oder sonstige Mitteilungen von Afono 
konkretisierten Anwendungsbedingungen, ist ausgeschlossen.  

Das gilt auch bei einer unberechtigten Nutzung einer veralteten Version der Software, 
insbesondere wenn der Vertriebspartner die rechtsverletzende Nutzung fortsetzt, obwohl er zur 
Einstellung der Nutzung aufgefordert und ihm eine geänderte Version der Software zur Verfügung 
gestellt wurde. 

In allen anderen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung leistet Afono 
Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen nur in dem nachfolgend bestimmten 
Umfang. Afono haftet bei Vorsatz in voller Höhe, bei grober Fahrlässigkeit und bei Fehlen einer 
BeschaƯenheit, für die Afono eine Garantie übernommen hat, nur in Höhe des vorhersehbaren 
Schadens, der durch die verletzte Pflicht oder die Garantie verhindert werden sollte. In anderen 
Fällen haftet Afono nur bei Verletzung einer wesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht), und zwar der 
Höhe nach beschränkt auf 25.000 EUR. Die Verletzung einer Kardinalpflicht liegt vor bei 
Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst 
ermöglicht oder deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren 
Einhaltung der Lizenznehmer regelmäßig vertrauen darf. Der Einwand des Mitverschuldens 



bleibt oƯen. Haftungsbegrenzungen gelten nicht bei der Haftung für Personenschäden und bei 
der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Für alle Ansprüche gegen Afono auf 
Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen bei vertraglicher oder 
außervertraglicher Haftung gilt eine Verjährungsfrist von einem Jahr. Die Verjährungsfrist beginnt 
mit dem in § 199 Abs. 1 BGB bestimmten Zeitpunkt. Sie tritt spätestens mit Ablauf von fünf 
Jahren ab Entstehung des Anspruchs ein. Diese Verjährungsregelung gilt nicht für die Haftung 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder bei Personenschäden oder einer Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz.   

 

12. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  

Dieser EULA (einschließlich aller Nachträge oder Ergänzungen zu dieser EULA, die dem Produkt 
beigefügt sind) stellt alle Vereinbarungen zwischen Afono und Ihnen in Bezug auf das Produkt 
dar und ersetzt alle früheren oder gleichzeitigen mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen 
zwischen den Parteien.  

Sollte eine Bestimmung dieses EULA ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein 
oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so ist hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame Regelung treten, deren Wirkungen der 
wirtschaftlichen und rechtlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit 
der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Das gilt entsprechend für 
den Fall, dass sich dieser EULA als lückenhaft erweist. 

Auf diesen EULA findet deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Der 
Gerichtsstand ist, sofern Sie Kaufmann sind, Leipzig. 


